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Verantwortungsbewusster Um­
gang mit personenbezogenen Da­
ten als Handelsgut. Nach diesem 
Credo arbeitet die 1927 gegründete 
Auskunftei mit Sitz in Wiesbaden 
und dient als Datenquelle für Kre­
ditgeber aus allen Branchen. Die 
Schufa ist jedoch keine Behörde, 
sondern ein rein privatrechtliches 
Unternehmen in Form einer AG.

Anteilseigner der Schufa Hol­
ding AG sind Spezialkreditinstitute, 
Sparkassen sowie Telekommunika­
tions- und Versandhandelsunter­
nehmen. Neben der nationalen 
Geschäftsaktivität ist die Schufa 
auch weltweit tätig und tauscht 
über ihre Mitgliedschaft bei ACCIS 
(Association of Consumer Credit In­
formation Suppliers), dem Verband 
europäischer Kreditbüros, regel­
mäßig Informationen mit interna­
tionalen Auskunfteien aus.

Woher kommen die Daten?

Die meisten Informationen stam­
men von den Vertragspartnern der 
Schufa. Zu diesen zählen u. a.:
•	 Kredit- und Leasingunterneh-	

men,
•	 Telekommunikationsanbieter,
•	 Versand- und Handelshäuser.
Diese Institute geben Informatio­

nen beispielsweise über die Einhal­
tung von Verträgen an die Aus­
kunftei weiter. Darüber hinaus 
werden auch Informationen aus 
öffentlichen Verzeichnissen wie 
Amtsgerichten in die Datenbank 
gespeist. Hierzu zählen:
•	 Informationen über Eidesstatt­

liche Versicherungen, 
•	 Haftbefehle zur Erzwingung von 

eidesstattlichen Versicherungen
•	 Eröffnungen von privaten Insol­

venzverfahren und die
•	 Einstellung privater Insolvenz­

verfahren mangels Masse.

Welche Informationen 
werden eingetragen?

Neben Name, Vorname, Geburtsda­
tum und Geburtsort, aktuellen und 
früheren Anschriften finden sich 
in der Datenbank auch Informatio­
nen von Vertragspartnern über 
Kredit- und Leasingverträge mit 
Betrag und Laufzeit sowie eventu­
eller vorzeitiger Erledigung. Auch 
fällige, angemahnte und nicht be­
strittene Forderungen werden dort 
aufgeführt und in die Bewertung 
der Kreditwürdigkeit mit einbezo­
gen. Daten über die Berufstätigkeit, 
den Verdienst, Nationalität, Fami­
lienstand, Schenkungen oder Erb­
schaften werden nicht erfasst. 

Wie werden Daten aufgeteilt?

Zu den Positivinformationen, die 
nach reibungslos verlaufenen 
Rechtsgeschäften dokumentiert 
werden, gehören:
•	 Einmeldungen von Kreditkar­

ten,
•	 Einmeldungen von Bankkonten,
•	 erledigte Kredite,
•	 Mobilfunkverträge und die
•	 Einrichtung eines Versandhan­

delskontos.
Diese Einträge spiegeln somit ver­
tragsgerechte Geschäftsverläufe 
wider.

Zum Anderen werden auch Nega­
tivinformationen gespeichert. Hier 
werden beispielsweise folgende 
Vorfälle verzeichnet:
•	 geplatzte Kredite, 
•	 von Verträgen abweichendes 

Verhalten, wie angemahnte und 
nicht bestrittene Forderungen,

•	 Missbrauch von Bankkonten 
nach Nutzungsverbot und

•	 Ausfälle bei Finanzierungen.
Die Negativinformationen werden 
nach angemessener Zeit gelöscht. 

Zu rund 93 Prozent der in der 
Schufa gespeicherten Personen 
sind jedoch ausschließlich positive 
Einträge vermerkt. 

Wie lange werden die Daten 
gespeichert? 

Anfragen jeder Art werden über ein 
Jahr gespeichert, damit die ange­
fragte Person nachvollziehen kann, 
wer wann aus welchem Grund eine 
Auskunft wünschte.

Die Datenerfassung ist Verbrau­
cherschützern ein Dorn im Auge. 
Nach deren Erfahrungen sind vie­
le  der gesammelten Einzeldaten 
nicht korrekt. Sollte ein Fehler ent­
deckt werden, kann man diesen 
der Schufa mitteilen. Dieser wird 
dann kostenlos und umgehend 
korrigiert. Hierbei sollte ein Doku­
ment, das den Sachverhalt darlegt 
(Quittung, Löschungsbescheid), 
der Fehlermeldung beigelegt wer­
den. Eine regelmäßige Überprü­
fung der eigenen gespeicherten Da­
ten ist sehr empfehlenswert.

Wer hat Zugriff auf die Daten?

Ohne die ausdrückliche, schriftli­
che Einwilligung des Kunden und 
ohne ein „berechtigtes Interesse“ 
nach dem Bundesdatenschutzge­
setz, dürfen keine Daten erhoben 
und somit keine Informationen  
an Dritte weitergegeben werden. 
Dieses „berechtigte Interesse“ defi­

Schufa – Die Datenhändler  
der Kreditwirtschaft
440 Millionen Informationen zu 65 Millionen Personen. Dieser gewaltige Datenbestand der Schufa 
(Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) dient immer öfter als Informationsquelle  
für Kreditgeber, Dienstleistungsunternehmen oder Versandhandelshäuser. Welche Daten werden 
gespeichert? Wer hat Zugriff auf welche Daten? Wie sieht es mit einer Selbstauskunft aus?

93 Prozent aller Schufa-Einträge sind positiv.
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niert sich durch den nennenswer­
ten Umfang des Geschäfts und dem 
damit verbundenen wirtschaftli­
chem Risiko. Liegt ein berechtigtes 
Interesse vor, so werden nur die 
Informationen ausgegeben, die für 
eine Vertragsentscheidung rele­
vant sind. 

Kreditunternehmen erhalten In­
formationen über bereits beste­
hende Girokonten, ausgegebene 
Kreditkarten oder Kredite. Ver­
sandhändler hingegen bekommen 
nur Informationen über eventuell 
aufgetretene Zahlungsstörungen 
aus früheren Rechtsgeschäften. Te­
lekommunikationsunternehmen 
erhalten Auskunft über nicht ver­
tragsgerechtes Verhalten oder ob 
bereits ein Telekommunikations­
konto bei einem anderen Anbieter 
besteht. Namen von Vertragspart­
nern der eingegangenen Rechtsge­
schäfte werden aber in keinem Fall 
weitergegeben.

Die Selbstauskunft

Die Gesamtheit der Daten be­
kommt man nur selbst in Form ei­
ner Selbstauskunft zu Gesicht. Seit 
April 2010 hat sich an der Rechtsla­
ge einiges geändert. Jeder Verbrau­
cher hat das Recht nach § 34 Bun­
desdatenschutzgesetz, einmal pro 
Jahr kostenlos alle über sich ge­
speicherten Daten abzurufen. Dies 
kann aus Gründen der Authentifi­
zierung jedoch nicht telefonisch 
geschehen. Ohne Online-Registrie­
rungszwang kann man per Post 
eine Eigenauskunft anfordern. 
Hierzu schickt der Kunde einen 
kurzen standardisierten Antrag 
(Formular findet man auf der 
Homepage der Schufa) und eine 
Kopie seines Personalausweises an 
die Schufa. Per Post erhält der Ver­
braucher die angefragten Daten. 
Zusätzlich kann der Interessent 
auch Scoring-Werte abfragen, die 
über ihn in den letzten zwölf Mona­
ten erstellt wurden. Interessenten, 
die sich auf der Webseite www. 
meineschufa.de registrieren, kön­
nen die Daten auch online einsehen. 

Die Bonitätsauskunft hingegen 
kann man nach einer kostenpflich­
tigen Registrierung anfordern. Sie 
enthält eine beweiskräftige Aus­
kunft für Ihre Geschäftspartner, die 
nicht alle zu Ihrer Person bei der 
Schufa gespeicherten Daten ent­
hält, sondern nur die Informatio­

nen, die nötig sind, um Vertrauen 
zwischen Ihnen und Ihrem Ge­
schäftspartner (zum Beispiel ei­
nem Vermieter oder Arbeitgeber) 
aufzubauen. Der zweite Teil ist eine 
klar strukturierte, umfangreiche 
Auskunft zu Ihrer persönlichen 
Verwendung, die alle zu Ihrer Per­
son bei der Schufa gespeicherten 
Daten enthält.

Die kostenpflichtige Variante 
unterscheidet sich durch das Was­
serzeichen und der Akzeptanz in 
Rechtsgeschäften mit Dritten von 
der kostenfreien Version. 

Wann löscht die Schufa 
Daten?

Für die Aufbewahrung personen­
bezogener Daten gibt es sowohl un­
terschiedliche gesetzliche Grund­
lagen als auch interne Fristen der 
Schufa. Die internen Fristen dienen 
einerseits dazu, die Belange der 
Verbraucher zu berücksichtigen 
und andererseits den Unterneh­
men zeitnahe Daten zur Kalkula­
tion von Geschäftsrisiken bieten zu 
können. Daten zu Giro- und Kredit­
kartenkonten werden nach Konto­
auflösung, Daten über Versand­
konten drei Jahre nach Eingang 
beziehungsweise ab Mitteilung 
über deren Auflösung, Kredite 
nach drei Jahren ab dem Jahr der 
Rückzahlung gelöscht. Informatio­
nen aus Schuldnerverzeichnissen 
der Amtsgerichte werden bei der 
Schufa nach drei Jahren gelöscht. 
Auch früher, falls die Löschung 
beim Amtsgericht der Schufa ange­
zeigt wird.

Insolvenzmerkmale, einschließ­
lich der Erteilung der Restschuld­
befreiung, bleiben in der Regel drei 
Jahre bis zum Ende eines Kalen­
derjahres gespeichert.

Das Scoring der Schufa

Die Schufa bietet ein eigenes 
Scoring-Modell an. Mittels mathe­
matisch-statistischer Verfahren be­
rechnet sie die Wahrscheinlichkeit, 
mit der ein Kunde seinen Zah­
lungsverpflichtungen vertragsge­
mäß nachkommen wird. 

Scorewerte sind nicht fix. Der 
Kreditnehmer kann sich verbes­
sern oder verschlechtern, abhän­
gig von den Daten, die über ihn in 
der Schufa-Datenbank gespeichert 
sind. Durch die zeitlich bedingte 

Löschung, durch neue Einträge 
oder aufgrund von Veränderungen 
im Berechnungsverfahren ändert 
sich der Scoring-Wert dynamisch.

Für die tatsächliche Berechnung 
der Scoringwerte greift die Aus­
kunftei auf mehrere verschiedene 
Scorings zurück, da die Wahr­
scheinlichkeit einer erfolgreichen 
Rückzahlung eines Kredits zu ei­
nem anderen Scoreergebnis füh­
ren wird, als die Frage, mit wel­
cher  Wahrscheinlichkeit eine 
Handy-Rechnung bezahlt wird. 
Aus diesem Grund betreibt die 
Schufa mehrere branchenspezifi­
sche Scoremodelle. Mit dieser Ra­
ting-Dienstleistung unterstützt die 
Schufa Holding AG Unternehmen 
bei der schnellen Entscheidungs­
findung. 

Scoring in Kreditinstituten

Wie das Scoring-Verfahren der 
Schufa funktioniert und nach wel­

chen Kriterien die Scores erstellt 
werden, war lange Zeit nicht öffent­
lich einsehbar. Die Neuregelung 
des Bundesdatenschutzgesetzes 
zwingt alle Auskunfteien ihr Sco­
ring-System mit den Bewertungs­
kriterien jedem offenzulegen. 

Der Schufa-Score kann ein Hilfs­
mittel sein, um die Kreditwürdig­
keit von Personen zu ermitteln, je­
doch nutzen die Berater in 
Kreditinstituten meistens eigene 
institutsspezifische Scores. Diese 
Scores weisen in der Summe eine 
sehr hohe Trefferwahrscheinlich­
keit auf. Weitergehende Informati­
onen rund um die Schufa und Ant­
worten auf häufig gestellte Fragen 
erhält man unter der Adresse 
schufa.de. � g

Weitere Informationen zur Selbstauskunft finden Sie im Internet 
unter www.meineschufa.de.
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